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Bösartige Lungenkrankheit aus China – Deutsche Flughäfen im 
Pandemiefall gut gerüstet  
 
Die Entwicklung und Verbreitung der neuartigen Lungenkrankheit aus China – das 
Coronavirus – wird auch in Deutschland mit höchster Aufmerksamkeit beobachtet. Die 
Situation einer möglichen Einschleppungsgefahr hierzulande wird durch die 
zuständigen Behörden fortlaufend neu bewertet. An den deutschen Flughäfen gibt es 
für den Ernstfall detaillierte Notfallpläne mit klaren Prozessabläufen. Die erforderlichen 
medizinischen Kapazitäten stehen bereit. Grundlage für die Weiterentwicklung dieser 
Notfallpläne sind Erkenntnisse und Vorschriften der Weltgesundheitsorganisation. 
 
Für die derzeitige Lungenkrankheit aus China wurden von der WHO, dem Auswärtigen Amt 
oder dem Robert-Koch-Institut als zuständige Organe bislang keine Reisebeschränkungen 
erlassen. Die deutschen Flughäfen sind für den Umgang mit Verdachtsfällen des Coronavirus 
vorbereitet und stehen mit den zuständigen Behörden in engem Kontakt.  
 
Die Internationalen Gesundheitsvorschriften der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sehen 
für Deutschland fünf Flughäfen vor, die zum Schutz der öffentlichen Gesundheit so genannte 
Kernkapazitäten vorhalten müssen. Im Falle der Ankunft eines Passagierflugzeuges, das 
einen Verdachtsfall an Bord hat, würde die betreffende Maschine zu einem dieser Flughäfen 
umgeleitet. In Deutschland zählen dazu Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, München und Berlin. 
  
Grundsätzlich sind die Gesundheitsbehörden der jeweiligen Bundesländer zuständig für die 
Umsetzung der Maßnahmen. Notfallpläne für den Umgang mit gefährlichen Infektionen auf 
deutschen Flughäfen existieren seit Jahren und haben sich in der Vergangenheit bewährt. 
„Dass die Prozessketten zuverlässig funktionieren, haben die Flughäfen bewiesen – so etwa 
2003 bei SARS, 2006 bei einem Fall von Lassafieber oder 2009 im Zuge der Ausbreitung der 
Schweinegrippe“, erklärt ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. 
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Besuchen Sie uns auf Facebook:  
http://www.facebook.com/pages/Flughafenverband-ADV/218595918161954 
 
Über den Flughafenverband ADV: 
Als ältester ziviler Luftfahrtverband in Deutschland vertritt die ADV – Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Verkehrsflughäfen (ADV) – bereits seit 1947 die Interessen ihrer Mitglieder. Dabei arbeitet die ADV eng 
mit den Flughäfen in Österreich, der Schweiz und Ungarn zusammen. 
Der Flughafenverband ADV setzt sich für einen wettbewerbsfähigen Luftverkehr und moderne, 
leistungsfähige Flughäfen in Deutschland ein. Das gute Miteinander von Anwohnern und Flughäfen ist 
der ADV ein besonderes Anliegen. 
 
In allen rechtlichen und wirtschaftlichen Belangen ist die ADV der Berater und Partner von Wirtschaft, 
Politik und Regionen. Die Facharbeit umfasst zudem die Bereiche Luftsicherheit, Standortentwicklung, 
Flughafenbetrieb und Flughafeninfrastruktur, vernetzte Verkehrsplanung sowie den Umwelt- und 
Fluglärmschutz. 
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Möchten Sie keine Pressemitteilung mehr von uns erhalten? Dann senden Sie uns bitte eine E-Mail an: 
presse@adv.aero. 

 
 
 
 


